
 

 
 

 
 

 
  

 
          

    
      

 
         

 
 

 

 
   

  
 

 
    

    
 

   
 

 
 

Amtsblatt 
der 

Stadt Brilon / Hochsauerland 

Amtliches Veröffentlichungsorgan der Stadt Brilon 
Herausgeber: Stadt Brilon, Der Bürgermeister, Am Markt 1, 59929 Brilon 

Das Erscheinen wird mit Inhaltsangabe in der Ortsausgabe der in Brilon 
erscheinenden Tageszeitung WESTFALENPOST bekanntgegeben. 

Bezug durch die Stadtverwaltung, Fachbereich 1 

Nr. 4 Brilon, 8.06.2017 Jahrgang 47 

I N H A L T : 

1. Satzung über die Festsetzung des Verdienstausfalls der beruflich 
selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Brilon vom 11. Mai 2017 

2. Öffentliche Bekanntmachung des Kreises Paderborn – Errichtung und Betrieb 
einer Windenergieanlage in Büren – Harth, Aktenzeichen 66.3/41004-15-600 

3. Bekanntmachung über die beantragte Teileinziehung einer Wegeparzelle in 
Brilon 



Stadt Brilon 
Der Bürgermeister 

Satzung 

über die Festsetzung des Verdienstausfalls der 
beruflich selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen 

der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Brilon 
vom 11. Mai 2017 
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Der Rat der Stadt Brilon hat in seiner Sitzung am 11 .Mai 2017 aufgrund der§§ 3 Abs. 1, 21 Abs. 
1, 3 und 4 BHKG des Gesetzes über den Brandschutz und den Katastrophenschutz (BHKG) und 
des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) folgende Satzung be
schlossen. 

§ 1 Umfang des Verdienstausfalls 

(1) Die beruflich selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr Brilon haben An
spruch(§ 21 Abs. 3, 4 BHKG) auf Ersatz ihres Verdienstausfalls, der ihnen durch die Teilnahme an 
Einsätzen, Übungen und Aus- und Fortbildungen und die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen 
auf Anforderung der Gemeinde entsteht, soweit der Einsatz während der regelmäßigen Arbeitszeit 
erfolgt. 

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu ermitteln. Der Verdienstausfall für Selbstständige 
ist in der Regel auf die Zeit montags bis freitags von 07.00 bis 18.00 Uhr sowie samstags von 
08.00 bis 14.00 Uhr begrenzt, wobei die letzte angefangene Stunde voll zu rechnen ist. 

(3) Entgangener Verdienst aus Nebentätigkeiten und Verdienst, der außerhalb der regelmäßigen 
Arbeitszeit hätte erzielt werden können, bleiben außer Betracht. 

§ 2 Höhe der Entschädigung 

(1) Als Entschädigung wird ein Regelstundensatz in Höhe von 40,00 Euro gewährt, es sei denn, 
dass ersichtlich keine finanziellen Nachteile entstanden sind. 

(2) Anstelle des Regelstundensatzes ist auf Antrag eine Verdienstausfallpauschale je Stunde zu 
zahlen, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt 
wird. Grundlage der Berechnung bildet der Bruttoverdienst. 

(3) Der Höchstbetrag der Verdienstausfallpauschale wird auf 75,00 Euro pro Stunde festgesetzt. 

§ 3 Antragsverfahren 

Der Antrag von Verdienstausfall ist schriftlich zu stellen. Die Anträge von Angehörigen der Freiwil
ligen Feuerwehr sind bei der Örtlichen Ordnungsbehörde der Stadt Brilon einzureichen. 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
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Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann. Es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die ver

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Verfahrensmangel 
ergibt. 

59929 Brilon, den 11 . Mai 2017 

Stadt Brilon 
Der Bürgermeister 

\h9o1Q 
Dr. Christof Bartsch 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Kreis Paderborn 

Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

Aktenzeichen 
66.3/41004-15-600 

Betr.: Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage in Büren – Harth 

Die MW GmbH & Co. KG, Hepernstr. 40, 33142 Büren, beantragt gem. § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) eine Genehmigung zur Errichtung und zum Be-
trieb einer Windenergieanlage in Büren, Gemarkung Harth, Flur 5, Flurstücke 60 und 76. 

Die Windenergieanlage hat folgende technische Merkmale: 

 eno 126 
 Leistung 3.500 kW 
 Nabenhöhe 137,00 m 
 Rotordurchmesser 126,00 m 
 Gesamthöhe 200,00 m 

Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehöri-
gen Antragsunterlagen entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anla-
ge im Sinne des § 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für das 
Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, 
Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Gemäß § 10 Abs. 3 
BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BIm-
SchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht. 

Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, 
Landschaftspflegerischer Begleitplan, artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, FFH-
Verträglichkeitsstudie, Schall- und Schattengutachten, Gutachten zur Standorteignung, 
Ingenieurgeologisches Gutachten, Gutachterliche Stellungnahme zur Risikobeurteilung 
Eisabwurf/Eisabfall) liegt in der Zeit vom 14.06.2017 bis einschließlich 14.07.2017 bei 
der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz -
Zimmer C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, der Stadtverwaltung Büren, 
Erdgeschoss, Zimmer 02, Königstr. 16, 33142 Büren und der Stadtverwaltung Brilon, 
Fachbereich 4, Abteilung -Stadtplanung-, Zimmer 32, Am Markt 1, 59929 Brilon aus. Die 
Unterlagen können dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden 
eingesehen werden. 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-

http://www.kreis


  

 
 

       
   

    
          

       
          

      
        

  
       

     
 

 
       

     
      

 
 

       
    

     
   

 
          

      
       

      
      

  
 

         
       

      
    

   
 

      
     

 
      

       
    

 
          

    
     
     

 
 

umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-
Bekanntmachung-und-Auslegung.php veröffentlicht. 

Die Umweltverträglichkeitsstudie enthält gebündelte Angaben bzgl. der zu erwartenden 
Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen 
und die biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter) sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. De-
taillierte Angaben zu Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind dem Schall- und 
dem Schattengutachten zu entnehmen, auf das Schutzgut Tiere dem artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrag. Eine Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft ist Gegenstand 
des landschaftspflegerischen Begleitplanes. Das Gutachten zur Standorteignung legt die 
zu erwartenden Auswirkungen auf Sachgüter - hier in erster Linie auf benachbarte 
Windenergieanlagen – dar. Das Ingenieurgeologische Gutachten stellt die Ergebnisse 
der orientierenden ingenieurgeologischen Voruntersuchung dar. 

Einwendungen gegen die Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 28.07.2017) schriftlich bei 
den vorstehend genannten Behörden oder elektronisch unter fb66@kreis-paderborn.de 
erhoben werden. 

Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum 
Ablauf der o.g. Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmi-
gungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für sich anschließende Gerichtsverfahren. 

Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich 
lesbar anzugeben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt 
werden. Die Einwendungsschreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme 
weitergegeben. Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name und Anschrift un-
kenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwen-
dungen erforderlich sind. 

Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 
BImSchG die rechtzeitig gegen die Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antrag-
stellerin und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund 
einer Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehörde eine Erörterung der erhobe-
nen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öffentlich bekannt gegeben. 

Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die 
Genehmigungsbehörde zunächst auf den 06.09.2017 ab 09.30 Uhr anberaumt. 

Der Termin wird gegebenenfalls im Bürgersaal, Burgstraße 17 (hinter dem Rathaus), 
33142 Büren durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden behördli-
chen Arbeitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt. 

Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall 
kann aus besonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platz-
mangel haben Behördenvertreter, die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht 
Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren rechtsgeschäftliche Vertreter und Bei-
stände Vorrang der Teilnahme. 

mailto:fb66@kreis-paderborn.de


  

        
      

  
 

       
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf 
das Ausbleiben der Antragstellerin oder der Personen, die Einwendungen erhoben ha-
ben, erörtert. Eine besondere Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmi-
gungsantrag und über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden 
kann. 

Im Auftrag 

gez. 

(Kasmann) 



i 
Stadt Brilon Az. 32.91 .20 
Der Bürgermeister 
Örtliche Ordnungsbehörde 

... 'S-... 
WS 

Bekanntmachung 

über die beantragte Teileinziehung der Wegeparzelle »Hoppecker Straße«, Gemarkung Brilon, 
Flur 63, Flurstück 995. 

Die Teileinziehung der genannten Wegeparzelle mit einer Fläche von ca. 35 qm wurde beantragt. 

Dieser Antrag wird gemäß § 7 Absatz 4 des Straßen- und Wegegesetzes für das Land Nordrhein
Westfalen vom 23.09.1995 (GV. NW. S. 1028/SGV NW 91) in der zurzeit gültigen Fassung hiermit 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Einwendungen gegen die beantragte Einziehung der Wegefläche können während der Dienst
stunden (montags bis freitags von 8.15 bis 12.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr) schriftlich oder zur Niederschrift innerhalb von drei Monaten, vom Tage der Be
kanntmachung an gerechnet, bei der Stadtverwaltung Brilon, Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 
33, Zimmer 11 erhoben und Einsicht in die Flurkarte genommen werden. 

Brilon, den 1. Juni 2017 

Stadt Brilon 
Der Bürgermeister 

~ h 
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